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Regeste
Nichteintreten auf Asylgesuch (Verletzung Mitwirkungspflicht) und Wegweisung
Erwägungen
E. 1
Die Beschwerde wird gutgeheissen.
E. 2
Die vorinstanzliche Verfügung vom 14. November 2011 wird aufgehoben. Das BFM wird angewiesen, das Asylverfahren der Beschwerdeführerin wieder aufzunehmen.
E. 3
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
E. 4
Es wird keine Parteientschädigung entrichtet.
E. 5
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, das BFM und die zustän­dige kantonale Behörde. Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber: Walter Stöckli Thomas Hardegger Versand:
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